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Geschäftszahl 15.130/2-Pr17 /98 

An das 
Präsidium des Nationalrates 
Parlament 
1016 Wien 

Mag. KölpV2054 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 
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Das Bundesministerium für wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt sich, in den Beilagen 25 

Ablichtungen der Ressortstellungnahme zu dem im Betreff näher bezeichneten 

Gesetzesentwürfen zur gefälligen Kenntnisnahme zu übermitteln. 

25 Beilagen 

der Atllsfefiiflrn: 

Wien, am 20. März 1998 

Für den Bundesminister: 

MRDr. Benda 
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Geschäftszahl 

15. 130/2-Pr/7/98 

An das 
Bundesministerium fUr 
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten 
Minoritenpl. 5 
1014 Wien ~ 

Betreff: 
Entwürfe von Novellen zum SchulorganisationsG, zum 
SchulunterrichtsG, zum SchulpflichtG 1985 und zum 
Pflichtschulerhaltungs-GrundsatzG; 
Ressortstellungnahme 

zu do. GZl. 12690/3-III/ N2/98 

Mag. Kölpl/2054 

Bitte in der Antwort die 
Geschäftszahl dieses 
Schreibens anführen. 

Das Bundesministerium fUr wirtschaftliche Angelegenheiten beehrt sich, zu dem im Betreff 

näher bezeichneten Gesetzesentwürfen folgendes mitzuteilen: 

Grundsätzlich bestehen seitens des BMwA keine Einwendungen. Die vorliegende Novelle 

sollte jedoch zum Anlaß genommen werden, die rechtlichen Voraussetzungen zur 

DurchfUhrung von praxisorientierten Überbrückungslehrgängen oder Anlehre-Lehrgängen in 

den Werkstätten der Berufsschule oder der polytechnischen Schulen (in diesem Fall nach 

Absolvierung der Schulpflicht) ohne Lehrvertrag einzurichten. Hiedurch sollte der Lehrinhalt 

der ersten Klassen des Berufsschulunterrichts abgedeckt und eine entsprechende 

Vorbereitung zum Einstieg in eine Lehre erzielt werden. 

25 Ablichtungen dieser Stellungnahme werden u.e. dem Präsidium des Nationalrates 

übermittelt. 

Wien, am 20. März 1998 
Für den Bundesminister: 

MRDr. Benda 
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